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Leihbedingungen für Pedelecs 
 

Der SWDU Stadtwerke Duisburg AG, Bungertstraße 27, 47053 Duisburg 
- Im Folgenden SWDU genannt - 

 
1) Firmen und Privatleute haben bei der SWDU AG die Möglichkeit bis zu zehn „E-Bikes“ (je 
nach Verfügbarkeit) kostenfrei zu leihen. Bei diesen E-Bikes handelt es sich um Pedelecs mit 
einer elektrischen Anfahrhilfe und einer Geschwindigkeit von max. 25 km / h. Die Pedelecs sind 
insofern zulassungsfrei. Für das Führen ist keine Fahrerlaubnis erforderlich. Radwege dürfen 
entsprechend der Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung (StVO) auch innerorts benutzt 
werden und es besteht keine Helmpflicht. Zu Ihrem eigenen Schutz empfiehlt SWDU jedoch 
das Tragen eines Helms bei Benutzung der Fahrzeuge.  
 
2) Die Pedelecs entsprechen der StVZO und sind u. a. mit einer dynamobetriebenen 
Beleuchtung ausgerüstet.  
 
3) Zur Entleihung muss nachgewiesen werden, dass der Entleiher volljährig ist.  
 
4) Der Verleih sowie die Einweisung in die Bedienung des Pedelecs, sind für den Entleiher 
kostenlos.  
 
5) Der Verleih erfolgt tageweise nach Reihenfolge und Verfügbarkeit der Pedelecs. Mehrtägige 
Ausleihen sowie die Vormerkung von Wunschterminen, sind auf Anfrage möglich. Es besteht 
kein Rechtsanspruch auf Leihe eines Pedelecs. Die Entleihe erfolgt widerruflich, d. h. SWDU 
behält sich vor, aus wichtigem Grund den Entleihtermin zu verschieben bzw. die Pedelecs auch 
kurzfristig zurückzufordern.  
 
6) Eine kommerzielle Nutzung durch den Entleiher sowie auch eine Überlassung der Pedelecs 
an Dritte – nicht ausdrücklich im Vertrag aufgeführte Personen / Nutzer – ist untersagt.  
 
7) Pedelecs für eine Gruppe werden jew. nur an eine Person bzw. Vertreter einer Organisation 
(Verein, Firma, o. ä.) verliehen; die weiteren Nutzer sind im Vertrag aufzuführen. Die Nutzer der 
Pedelecs müssen mindestens 14 Jahre alt sein.  
 
8) Bei Übergabe an den Entleiher befinden sich die Pedelecs in fahrbereitem und 
verkehrssicherem Zustand.  
 
9) Der Entleiher weißt sich durch Vorlage des Personalausweises aus; Personalausweisnummer 
und Personendaten (Name, Anschrift, Telefon) werden im Leihvertrag festgehalten.  
 
10) Die Pedelecs dürfen nur im Rahmen ihres bestimmungsgemäßen Gebrauchs als 
Fortbewegungsmittel benutzt werden.  
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11) Die Pedelecs sind pfleglich zu behandeln sowie vor übermäßiger Verschmutzung, 
Beschädigung, Verlust und Zerstörung zu schützen.  
 
12) Die Pedelecs sind mit dem als Zubehör entliehenen - am Rahmen befestigten - Schloss 
stets sicher abzuschließen.  
 
13) Die Pedelecs sind gegen Sachbeschädigung und Diebstahl durch den Verleiher versichert. 
Im Schadenfall sind jedoch 10 % der Reparatursumme bzw. des Wiederbeschaffungswertes 
(max. jedoch 250 ,- Euro) vom Entleiher zu tragen.  
 
14) Kein Versicherungsschutz besteht für Sach- und Personenschäden, welche dem Entleiher 
im Rahmen der Leihe entstehen, wie auch nicht für Schäden an Personen oder Sachen Dritter, 
welche der Entleiher im Rahmen der Leihe verursacht. SWDU empfiehlt dringend das Bestehen 
entsprechender privater Absicherungen (Unfallversicherung, Haftpflichtversicherung). 
 
15) Die Benutzung sowie jedweder Transport der Pedelecs erfolgen auf eigene Gefahr des 
Entleihers.  
 
16) Der Verleiher haftet nur im Rahmen gesetzlicher Vorschriften (§ 599 BGB).  
 
17) Im Schadenfall, bei technischem Defekt oder bei Diebstahl der Pedelecs, ist SWDU 
unverzüglich unter folgender Servicenummer 0203 393938 (7 – 19 Uhr) zu benachrichtigen. 
 
18) Im Entleihvertrag wird ein verbindlicher Termin zur Rückgabe der Pedelecs vereinbart. Bei 
unentschuldigter Überschreitung des Rückgabetermins behält SWDU sich vor, pro 
angefangenen Überschreitungstag, 10,- Euro Bearbeitungsgebühr zu erheben.  
 
19) Sofern die Pedelecs nicht selbst bewegt, sondern transportiert werden sollen, hat dies mit 
einem dafür vorgesehenen Fahrzeug bzw. geeigneten Fahrradträger zu erfolgen. Eine 
Mitnahme der Pedelecs ins Ausland ist ausdrücklich nur nach vorheriger Absprache möglich. 
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Die vorstehenden Bedingungen zur Entleihung der Pedelecs habe ich gelesen und bin mit Ihnen 
einverstanden. 
 
 
Firma, Organisation 

 

 

Ansprechpartner, Name, Vorname 

 

 

Straße, Hausnummer 

 

 

PLZ, Wohnort 

 

 

Personalausweis-Nummer 

 
 

Telefon 

 

 

Mobil 

 

 

Mail 

 

 

Hiermit entleihe ich  Pedelec(s) inkl. Zubehör. 

 (Anzahl) (jew. 1 Akku, 1 Sicherheits-
schloss, 2 Fahrradtaschen) 

Indent-Nummer(n):   

 

Ich bringe das (die) Pedelec(s) am   zurück. 

 

Der Entleiher ist damit einverstanden, dass seine persönlichen Daten zum Zwecke der 
Vertragsdurchführung gespeichert werden. 

 

  

Datum Unterschrift 


